
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 24. November 2009 

 
 Nr. 2009/2170   

Personalangelegenheit 
Antrag an den Kantonsrat zur Wahl von Gabrielle Rudolf von Rohr, wohnhaft in Bern, 
als Chefin der Kantonalen Finanzkontrolle 
  

1. Erwägungen 

Die Stelle Chef der Kantonalen Finanzkontrolle ist infolge des angekündigten Altersrücktrittes 
des heutigen Stelleninhabers per 30. Juni 2010 neu zu besetzen. Nach § 63 Absatz 2 Gesetz über 
die wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoVG; BGS 115.1) wählt der Kantonsrat auf An-
trag des Regierungsrates den Chef oder die Chefin Finanzkontrolle. Das Vorgehen wurde in der 
damaligen Botschaft und Entwurf zum WoVG vom 4. März 2003 (RRB Nr. 2003/396) wie folgt 
umschrieben (S. 80): „Der Regierungsrat nimmt die Ausschreibung und die Personalselektion 
vor. Er bereitet somit den Wahlantrag vor. Dieser wird durch die Finanzkommission vorberaten. 
Die Vorberatung umfasst unter anderem auch die Anhörung möglicher Kandidaten und Kandi-
datinnen. Die Finanzkommission hat darüber zu beschliessen, ob sie den Wahlantrag des Regie-
rungsrates unterstützt oder nicht bzw. einen eigenen Antrag stellt. Die Wahl obliegt in der Fol-
ge dem Kantonsrat.“ 

Die Stelle Chef/-in Kantonale Finanzkontrolle wurde im Amtsblatt Nr. 34 vom 21. August 2009 
sowie in der Presse ausgeschrieben. Es haben sich insgesamt acht Personen auf die Stelle bewor-
ben. Zwei Personen erfüllten die Voraussetzung für die Zulassung als Revisionsexperte/-expertin 
nach dem bundesrechtlichen Revisionsaufsichtsgesetz nicht, weshalb sie aus dem Selektionsver-
fahren ausschieden. Fünf Personen wurden einer vertieften Selektion unterzogen. Gestützt dar-
auf beantragt das Finanzdepartement, Gabrielle Rudolf von Rohr, Bern, dem Kantonsrat zur 
Wahl als Chefin der kantonalen Finanzkontrolle zu empfehlen.  

Frau Rudolf von Rohr, geb. am 3. Juni 1970 und wohnhaft in Bern, hat den eidg. Fachausweis als 
Buchhalterin sowie das Diplom als Wirtschaftsprüferin erworben. Sie hat zudem ein Studium an 
der Fachhochschule als Betriebsökonomin erfolgreich abgeschlossen. Als führungserfahrene Per-
sönlichkeit verfügt sie über hohe Fachkenntnisse im Bereich Revision, Unternehmensberatung 
sowie Kommunikation.  

2. Beschluss 

Gestützt auf § 63 Absatz 2 Gesetz über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung wird dem 
Kantonsrat Gabrielle Rudolf von Rohr, Bern, zur Wahl als Chefin Finanzkontrolle beantragt. 
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Staatsschreiber 

Vorberatende Kommission 

Finanzkommission 

Verteiler 
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Kantonale Finanzkontrolle 
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